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Auf Grund des § 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes vom  
20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 3 des  
Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 587) geändert worden ist, 
verordnet der Senat: 

Artikel 1 
Änderung der SARS-CoV-2- 

Eindämmungsmaßnahmenverordnung
Die SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung vom 

22. März 2020, verkündet am 22. März 2020 nach § 2 Absatz 1 des 
Gesetzes über die Verkündung von Gesetzen und Rechtsverordnun-
gen vom 29. Januar 1953 (GVBl. S. 106), das zuletzt durch Gesetz 
vom 9. November 1995 (GVBl. S. 764) geändert worden ist, zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 7. Mai 2020, die am 7. Mai 2020 
ebenfalls nach § 2 Absatz 1 des Gesetzes über die Verkündung von 
Gesetzen und Rechtsverordnungen verkündet worden ist und mit 
Datum vom 12. Mai 2020 nachträglich im Gesetz- und Verordnungs-
blatt für Berlin (GVBl. S. 307) bekanntgemacht worden ist, wird wie 
folgt geändert: 
1. In § 3 Absatz 2 Nummer 4 wird die Angabe „§ 11“ durch die 

Angabe „§ 12“ ersetzt. 
2. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Vom Verbot des Absatzes 1 Satz 1 ausgenommen sind 

1. Veranstaltungen und Zusammenkünfte, einschließlich 
Sitzungen des Europäischen Parlaments der Europäi-
schen Union, seiner Fraktionen und Ausschüsse, des 
Deutschen Bundestages, seiner Fraktionen und Aus-
schüsse, des Bundesrates und seiner Ausschüsse, des 
Abgeordnetenhauses, seiner Fraktionen und Ausschüs-
se, des Europäischen Rates, des Rates der Europäischen 
Union, der Europäischen Kommission, der Bundes-
regierung, des Senats von Berlin, des Rats der Bürger-
meister und seiner Ausschüsse, des Verfassungsgerichts-
hofes von Berlin, der Bezirksverordnetenversammlun-
gen, ihrer Fraktionen und Ausschüsse sowie der Aus-
landsvertretungen, der Gerichte, der Organe, der Gre-
mien und Behörden von Europäischer Union, internatio-
nalen Organisationen, Bund und Ländern, anderer Stel-
len und von Einrichtungen, die öffentlich-rechtliche 
Aufgaben wahrnehmen,

2. Veranstaltungen und Zusammenkünfte, die der Sicher-
stellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der öf-
fentlich-rechtlichen Leistungserbringung, der Versorgung 
und der Gesundheitsfürsorge der Bevölkerung dienen, 

3. Veranstaltungen und Zusammenkünfte von bis zu 50 
Teilnehmenden, die der Arbeit von Presse, Rundfunk 
und sonstigen Medien, dem nach dieser Verordnung zu-
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Vom 12. Mai 2020

lässigen Betrieb von Betrieben und Unternehmen, der 
Arbeit von Gewerkschaften, Parteien und Verbänden 
sowie der Erfüllung von personalvertretungsrechtlichen 
Aufgaben oder der Arbeit von Betriebsräten dienen oder 
die zur Ausübung oder Inanspruchnahme beruflicher 
oder ehrenamtlicher Tätigkeiten unvermeidbar sind und

4. Veranstaltungen und Zusammenkünfte im privaten oder 
familiären Bereich von bis zu 20 Personen, sofern diese 
aus zwingenden Gründen erforderlich sind. Hiervon  
erfasst sind insbesondere die Pflege und Betreuung 
hilfsbedürftiger Personen, die Begleitung Sterbender, 
Trauerfeiern sowie Feierlichkeiten anlässlich von Tau-
fen und Hochzeiten.

Bei den nach Absatz 2 vom Verbot ausgenommenen Veran-
staltungen und Zusammenkünften sind der Mindestabstand 
von 1,5 Metern und die Einhaltung der Hygieneregeln nach 
§ 2 Absatz 1 zu gewährleisten. Bei den nach Absatz 2 Num-
mer 2 bis 4 vom Verbot ausgenommenen Veranstaltungen 
und Zusammenkünften haben sich die anwesenden Perso-
nen in eine Anwesenheitsliste einzutragen, die mindestens 
die folgenden Angaben enthalten muss: Vor- und Familien-
name, vollständige Anschrift und Telefonnummer. Diese 
Anwesenheitsliste ist für die Dauer von vier Wochen nach 
Ende der Veranstaltung aufzubewahren und der zuständigen 
Behörde auf Verlangen auszuhändigen. Nach Ablauf der 
Aufbewahrungsfrist ist die Anwesenheitsliste zu löschen 
oder zu vernichten.“

b) In Absatz 4 Satz 6 werden die Wörter „Satz 2 bis 4“ durch 
die Wörter „Satz 3 bis 5“ ersetzt.

3. § 5 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 11 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„§ 2 Absatz 3 Nummer 2 findet für die Beifahrer entspre-
chende Anwendung.“

b) In Absatz 13 werden die Wörter „Nummer 5 und 8“ durch 
die Wörter „Nummer 5, 8 und 9“ ersetzt.

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 12. Mai 2020

Der Senat von Berlin
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Regierender Bürgermeister
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Senatorin für Gesundheit, 
Pflege und Gleichstellung


